
für den Kreis Marienburg Westpn
« ErscheintMittwochund Sonnabend Abend.

LandrätlicheBekanntmachungen
Nr. 1. Marienburg, den 3. April 1905.

Höherer Bestimmung gemäßwerden die Herren Standes-

beamten der ländlichenBezirke des Kreises hierdurch angewiesen,
behufs Herstellung einer Statistik der Todesfälle an Pockeu
über jeden zur Anmeldung gekommenen Sterbefall an Pocken
binnen 2 Tagen nach geschehenerAnmeldung ein Dublikat

der für das KöniglicheStatistische Bureau angefertigten Zähl-
karte an den Herrn Kreisarzt in Marienburg unfrankirt zu

übersenden.
Die qu. Dublikate find am oberen Rande mit dem Worte

»Abschrift«szu bezeichnen. Die Entschädigungfür die An-

fertigung derselben wird in gleicher»W-eisewie für die Zähl-
karte selbst erfolgen.

Die Ortspolizeibehördendes Kreises werden noch besonders
angewiesen, dem Herrn Kreisarzt jede in dieser-Angelegenheit
gewünschteAufklärung sofort und in erschöpfenderWeise zu-

gehen zu lassen.

Nr.. 2. Marienburg, den 4. April 1905.

Jrn Hinblick auf die durch einwandfreie Ermittelungen
erwieseneTatsache, daß die Angreisbarkeit der Bett-Zinn-
leqierungen stetig mit dem Bleigehaltder Legierung wächst,
werdens die Ortspolizeibehördendarauf hingewiesen, daß die
it Gunsten bestimmter Gast- und Schankwirte pp auf Grund
M früher geübten milderen Praxis getroffene Ausnahmem-
stimmungdes ministeriellen Runderlasses vom 10. Juli 1901

iU Wegfall gelangt. Bei der gesundheitlichenUeberwachung
der Herstellung und des Vertriebes von Trinkgefäßen ist in
der Folge darauf zu achten, daß sämtlicheTeile der Trink-

seiäßbeschlägeausnahmslos der Bestimmungdes § 1 Absatzl.
des Reichsgesetzesvom 25. Juni 1887 betreffend den Verkehr
mit Blei und zinkartigenGegenständenentsprechen. Die gleiche
erschrift findet sinngemäßeAnwendung auf die Puppengeschirre.

Nr. 3. - Marienburg, den 3. April 1905.

Zur Ermittelung der Hagelwetter- und Wasserschäwsim
Jahre 1905 wird den Ortsbehörden des Kreises in den nächsten
Tagen ein Formular zugehen. Dasselbe ist auf Grund
der nach der KreisblattssVerfügungvom 23. Rai 1899 letzter
Ablad, Nr. 42, von den Ortsbehördenzu führendenMerkblütter
bis Ende des Jahres sorgfülltig auszufüllenund mir am

20. Dezember d. Js.s bestimmt einzureichen.
Sollten Hagelwetter- und Wasserschädennicht zu ver-

iekchnen fein, so ist das Formular, mit dem Namen der Orts-

«oersehen,durchftrichen am genannten Tage zurück-
c etl. -

Ak· 4s — Marienburg, den 3. April 1905.
Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattsverfügungvom

— IT JUU 1901 —- Seite 122 —- erinnere ich die Ortspolizei-

jZwei-endes Kreises - an die rechtzeitige Voruahme der

Whtlkchzweimal und zwar je einmal im Sommer und im

l
inter abzuhaltenden Revisionen

»

der gewerblichen Au-
Iuem Die Revisionendürfeniu keinem Falle versäumtwerden,

Marienburg den 8. April.

Nr. 10.

t—

W1905
da sonst die zufolge vorbezeichneterKreisblatts-Versügungam

10. November jeden Jahres an mich einzureichenden Kataster-
blütter für gewerbliche Anlagen nicht gehörig vervollständigt
werden können. Besonderer Anzeigen, daß die Revisionen tat-

sächlichstattgefunden haben bedarf es nicht.

Nr. b-. Marienburg, den b. April 1905.

Gemäßis§5 des Wildschongesetzes vom 14. JuliF1904
ist beschlossen,für das Jahr 1905 und für den Umfang des

Regierungsbezirks Danzig zu bestimmen,daß Ghin-Eier nur

kåsf
zum 15. April einschließlich eingesammeltzswerden

r en.

Nr. S. Marienburg, den 5. April 1905.
Der Durchschnittsmarktpreis in Marienburg im

Monat März d. Is. hat betragen:
a) für 100 kg Weizen . 16,75 »J-

b) » Roggen 13,25 »

a) » » Gerste 15,00 »

d) » Hafer . 13,80 »

e) » Erbsen . . 15,00 »

f) » Gßkartoffeln. 6,00 »

g) » Richtstroh . . 4,00 »

h) » Krummstroh . 3,00 »

i) » Heu 8,00 »

Nr. 7. Marienburg, den 41 April 1905.
Der Eigentümer und Zimmergeselle Jakob Stammer in

Schöneberg ist als Amtsdiener für den Amtsbezirk
Schöneberg ernannt, bestätigtund vereidigt worden.

Nr. 8.. Marienburg, den 4. April 1905.
Der Herr Ober-Präsident der Provinz Westpreußenhat

« der Verwaltung des DiakonissensKrankewund Mutterhauses zu
— Danzig die Genehmigung erteilt, in der Zeit vom l. April

1905 bis 31. März 1906 eine Hauskollekte bei den
evangelischenBewohnern der Provinz Westpreußenzum Besten
des DiakouissemMutterhauses abzuhalten.

X

Die Einsammlung3:der Kollekte hat im Kreise Marienburg
im II. Quartal 19052durch polizeilich legitimirte Erheber zu --

erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Eintragungen
in die Sammellisten nach Möglichkeitmit Tinte (Tinten-
stift) erfolgen.

Nr. 9. Marienburg, den 3. April 1905.
Die Herren Standesbeamten des Kreises werden an die —-

piinktliche Einhaltuug des Termias (12. April d. Js.)
zur Einreichung der Nachweis-eng über die im verflossenen
Vierteljahr vorgekommenen Geburtem Todesfälle nnd Ehe-
fehliesznngen an den KöniglichenKreisarzt HerrnMedizinalrat
Dr. Arbeit ;hierselbst,hierdurch erinnert.

"

Marienburg, den 5. April 1905.
Der Herr Ober-Präsidentder Provinz Westpreußenhat

genehmigt, daß von dem Vorstande des VaterlandischenFrauen-
ziveigvereins zu Neuteich im Monat Mai d. Js. eine Ver-

losung eines von Ihrer Majestät der Kaiserin geschenkten



—51

Bildez nnd von dem VereinüberwiesenenHandarbeiten ver-

anstaltet wird snnd daß 1000 Lose zum Preise Von 0,50 J-

sür jedes einzelne Los in den evangelischennnd katholischen
Kirchspielen Neunten Ladekopp, Mariens-, Tannsen Gr.

Lichtequ und Neukikchausgegeben und vertrieben werden.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Nr. 1. Die Meldetage für die Mannschasten des

Ventlnnbtenstandes finden in Tiegenhof -,,Hotel dn Nord«

an nachstehenden Tagen statt-
Dsnnerstag, den 13. April 1905, nachm. von 12-——21x2Uhr
Freitag- »

2 1 « » » » » 1—21-2 l»
» »

12s
» » « » » »

« « 260 » « » » » » »

» » 20 Juni » » » » « »

» - » » » »

. DieI

,, 23. »

Die Militärpapiere müssen stets znr Stelle sei
14tägige Meldefrist darf nicht überschrittenwerdens

«

Marienburg, im April 1905.

KöniglichesHanpimeldeamt.

Nr. 2. Die statutarisch begründetenGut- und Ve-

wässernngsverbände,insbesondere aber die Entwässernngtveri

einignngen, deren Verhältnissenoch nicht geregelt sind, werden

darauf aufmerksam gemacht, daß nach § 18 des Deichstatntz
(Amtsblatt 1889 S. 161) die zn wählendenVorsitzenden,
Vorsteher

«

oder Mühlenverwaltey ferner die anderweiten Ver-

treter von dem Unterzeichnetenzn bestätigennnd eideistattlich
zn verpflichten find. Hierzu ist die Einreichung der Wahl-
akten an das Deichamt zwecksPrüfungderfelbenerforderlich.
Um Ungültigkeitserklärnngenzn vermeiden. wird die Bestimmung

Lim § 64 des Deichstatnts, wonach ans das Wahlversabrem
sowie hinsichtlich der Verpflichtung znr Annahme nnbesoldeter
Aernter die §§ 8 nnd 23 der Kreizordnnng (Ges. S. 1881

S. 155) sinngemaie Anwendung finden,.zn beachten sein-
Die Herren Gemeindevorsteher ersncheich ergebenst,diese

v

Bekanntmachnng zur öffentlichenKenntnis zu bringen.
Fürstenan,den BI. März 1905.

Der Deichhanptmanm R. Vollerthntn

Nr. Z. Gefnnden eine braune Pserdedecke ans der

Chanssee zwischen Eichwalde nnd Brodsack. Der Eigentümer
möge sich melden.

Lindenan, den 4. April 1905.

. Der Umtivorstehen

Druck von O. Halb-Marienburg.


